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 Bekanntmachung 
 

Satzung der Stadt Schwerte über die Erhebung von Bewohnerparkgebühren (Be-
wohnerparkgebührensatzung) vom 08.03.2023 

 
Aufgrund des § 6a Absatz 5a Straßenverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 
2003 (BGBl. I S. 310, 919), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 3108), des §7 der Gemeindeordnung für Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 14. Juli 1994 (GV, 
NRW, S.666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 
1353) und § 4 der Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Straßenverkehr und Güterverkehr vom 
5. Juli 2016, zuletzt geändert durch die Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über Zustän-
digkeiten im Bereich Straßenverkehr und Güterbeförderung vom 18. Februar 2022 (GV. NRW. S. 121) 
hat der Rat der Stadt Schwerte in seiner Sitzung am 15.02.2023 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Die Satzung regelt die Erhebung von Gebühren für die Ausstellung eines Bewohnerparkausweises 
in den städtischen Quartieren, die als Bewohnerparkgebiete nach § 45 Abs. 1b Nr. 2a der Straßenver-
kehrsordnung (StVO) ausgewiesen sind. 
(2) Jeder mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldete Bewohner kann, in einem als Bewohnerparkaus-
weiszone ausgewiesenen Gebiet, für ein auf ihn zugelassenes Kraftfahrzeug einen Bewohnerparkaus-
weis beantragen. Sofern ein Fahrzeug eines Halters dem Bewohner, der den Bewohnerparkausweis be-
antragt, zur alleinigen Nutzung überlassen wird, bedarf es hierzu einer Erklärung des Halters. Darüber 
hinaus geltende Regelungen der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung bleiben hiervon un-
berührt. 
 
(3) Keinen Ausweis erhalten Bewohner 
 
1. für Anhänger, Lastkraftwagen, Wohnmobile und landwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge, 
2. die über eine Garage und/oder sonstigen Stellplatz verfügen. 
 
 

§ 2 
Gebührenpflicht 

 
(1) Für die Ausstellung eines Bewohnerparkausweises werden Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung 
erhoben. 
 
(2) Zur Zahlung der Gebühr ist die Person verpflichtet, 
 
1. die den Antrag gestellt hat; 
2. welche die Gebührenschuld durch eine gegenüber der Stadt abgegebene schriftliche oder elektroni-
sche Erklärung übernommen hat; 
3. welche für die Gebührenschuld anderer haftet. 
 
(3) Mehrere Gebührenschuldner*innen haften als Gesamtschuldner*innen. 
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§ 3 
Gebührenzeitraum 

 
Die Ausstellung eines Bewohnerparkausweises kann für den Zeitraum eines Jahres beantragt werden. 
 

§ 4 
Gebührenhöhe 

 
(1) Für ein Jahr beträgt die Höhe der Gebühr für die Ausstellung 90 Euro. 
(2) Für Änderungen auf dem Bewohnerparkausweis sowie die Ersatzausstellung aufgrund von Verlust 
wird eine Gebühr in Höhe von 8 Euro erhoben. Unter Änderungen fallen insbesondere der Umzug in 
ein anderes Parkgebiet oder ein Fahrzeugwechsel. Die Gültigkeitsdauer des Bewohnerparkausweises 
wird durch eine Änderung im Sinne der Sätze 1 und 2 nicht berührt. 
 

§ 5 
Gebührenermäßigung 

 
(1) Für Personen, die Leistungen nach SGB II, SGB XII, Kriegsopferfürsorge (Bundesversorgungsge-
setz) und AsylbLG sowie Personen, die Wohngeld erhalten, oder ihnen finanziell gleichgestellte Perso-
nen wird eine Gebühr in Höhe von 45 Euro festgesetzt. Die Leistungsberechtigung ist mit dem Antrag 
nachzuweisen. 
 
(2) Für Personen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 (Merkzeichen unerheblich) sowie 
Inhaber/innen einer Parkerleichterung für besondere Gruppen schwerbehinderter Menschen („orange-
farbener Parkausweis“) gem. § 46 I Nr. 11 StVO (Ausnahmegenehmigung und Erlaubnis) wird eine 
Gebühr iHv 25 % der in § 4 I bis IV genannten Gebührenhöhe festgesetzt. Die Berechtigung zur Ermä-
ßigung ist mit dem Antrag nachzuweisen.  
 
(3) Personen, die im Besitz einer Parkerleichterung für Menschen mit schweren Behinderungen („blauer 
Parkausweis“) gem. § 46 I Nr. 11 StVO (Ausnahmegenehmigung und Erlaubnis) sind, wird die Gebühr 
für die Ausstellung eines Bewohnerparkausweises erlassen.  
 
(4) Von der Erhebung einer Gebühr kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn die Feststellung 
der Gebühr nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre oder dies im öffentlichen Interesse geboten ist. 
Eine Freistellung kann auch dann erfolgen, wenn die Gebührenpflicht noch nicht entstanden ist. 
 

§ 6 
Entstehung und Fälligkeit 

 
Die Gebührenschuld entsteht mit der Erteilung des Bewohnerparkausweises und wird sofort zur Zahlung 
fällig. 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.05.2023 in Kraft. 
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__________________________________________________________________________________ 

- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG - 

 

Die vorstehende Satzung der Stadt Schwerte über die Erhebung von Bewohnerparkgebühren (Bewoh-
nerparkgebührensatzung) vom 08.03.2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung NRW beim Zustandekommen dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von 
sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht  

    durchgeführt, 

b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

    Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Die vorstehende Satzung der Stadt Schwerte über die Erhebung von Bewohnerparkgebühren (Bewoh-
nerparkgebührensatzung) vom 08.03.2023 stimmt mit dem am 15.02.2023 gefassten Beschluss des Ra-
tes überein. 

Ich bestätige, dass gemäß § 7 Abs. 4 und Abs. 6 Buchstabe b der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen i.V.m. § 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 

 

Schwerte, den 08.03.2023 

 
 
gez. 
Dimitrios Axourgos 
Bürgermeister 
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 Bekanntmachung 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Sammy Riemeier, letzte bekannte Anschrift Binnerheide 27 in 58239 Schwerte, liegt bei der 
Stadt Schwerte, Sozialamt, Am Stadtpark 1, 58239 Schwerte, Zimmer 118 folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 

 

• Bescheid vom 20.02.2023 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle Dienstags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 
Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie Donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 
Uhr in Empfang genommen werden.  

 

Die Schriftstücke gelten gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NW S94/SGV NW 2010) jeweils in 
der z.Zt. geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wochen als zugestellt, wenn sie bis dahin nicht ab-
geholt worden sind. Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen.  

 

Schwerte, 28.02.2023 

 
Stadt Schwerte  
Der Bürgermeister 
Sozialamt 
Im Auftrag 
 
gez.  
Pohl 
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 Bekanntmachung 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Sebastian Spodymek, letzte bekannte Anschrift Binnerheide 27 in 58239 Schwerte, liegt bei 
der Stadt Schwerte, Sozialamt, Am Stadtpark 1, 58239 Schwerte, Zimmer 118 folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit: 
 

• Bescheid vom 23.02.2023 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle Dienstags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 
Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie Donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 
Uhr in Empfang genommen werden.  

 
Die Schriftstücke gelten gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NW S94/SGV NW 2010) jeweils in 
der z.Zt. geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wochen als zugestellt, wenn sie bis dahin nicht ab-
geholt worden sind. Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen.  
 
 
Schwerte, 06.03.2023 
 
Stadt Schwerte  
Der Bürgermeister 
Sozialamt 
Im Auftrag 
gez. 
 
 
Pohl 
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 Bekanntmachung 
 

Öffentliche Zustellung 
 

Für Herrn Mario Sträter, letzte bekannte Anschrift Binnerheide 27 in 58239 Schwerte, liegt bei der Stadt 
Schwerte, Amt für Finanzen/Zahlungsabwicklung, Konrad-Zuse-Straße 10, 58239 Schwerte, Zimmer 
227 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

 

• Bescheid 21-60-1000/Pf. 197/22 vom 28.11.22 
 
 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle von montags bis freitags in der Zeit von  
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.00 
Uhr in Empfang genommen werden.  

 
Die Schriftstücke gelten gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NW S94/SGV NW 2010) jeweils in 
der z.Zt. geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wochen als zugestellt, wenn sie bis dahin nicht ab-
geholt worden sind. Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen.  
 
 
Schwerte, 06.03.2023 
 
Stadt Schwerte  
Der Bürgermeister 
Amt für Finanzen/Zahlungsabwicklung 
Im Auftrag 
 
 
 
gez. Fietkau 
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 Bekanntmachung 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt Schwerte 

vom 20.02.2023 
 

Aufgrund des § 6 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung von 16.11.2006 (GV. NRW S. 516) in der zurzeit geltenden 
Fassung, in Verbindung mit den §§ 25 ff. des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbe-
hörden (Ordnungsbehördengesetz – OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV. 
NRW S. 528) in der zurzeit geltenden Fassung wird durch Beschluss des Rates der Stadt Schwerte vom 
15.02.2023 folgendes verordnet: 

 

§ 1 

Verkaufsstellen dürfen  

am Sonntag, dem 07.05.2023, aus Anlass der „Schwerter Maikirmes“ 

in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein.  

§ 2 

Diese Regelung ist beschränkt auf die in beiliegendem Plan (Anlage 3) der Satzung näher bezeichneten 
Fläche.  

§ 3 

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen der §§ 1 und 2  
Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält.  

2. Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 13 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten mit 
einer Geldbuße bis zu 500,00 Euro geahndet werden.  

 

§ 4 

Diese Verordnung tritt am 07.05.2023 in Kraft.  

 

Schwerte, den 20.02.2023 
Stadt Schwerte als örtliche Ordnungsbehörde  

 

gez.  
Dimitrios Axourgos 
Bürgermeister 
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- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG - 

 

Die vorstehende Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt Schwerte vom 
20.02.2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung NRW beim Zustandekommen dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von 
sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht  

    durchgeführt, 

b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

    Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Die vorstehende Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt Schwerte vom 
20.02.2023 stimmt mit dem am 15.02.2023 gefassten Beschluss des Rates überein. 

 

Ich bestätige, dass gemäß § 7 Abs. 4 und Abs. 6 Buchstabe b der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen i.V.m. § 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 

 

Schwerte, den 20.02.2023 

 
 
gez. 
Dimitrios Axourgos 
Bürgermeister 
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 Bekanntmachung 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt Schwerte 

vom 20.02.2023 
 
Aufgrund des § 6 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung von 16.11.2006 (GV. NRW S. 516) in der zurzeit geltenden 
Fassung, in Verbindung mit den §§ 25 ff. des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbe-
hörden (Ordnungsbehördengesetz – OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV. 
NRW S. 528) in der zurzeit geltenden Fassung wird durch Beschluss des Rates der Stadt Schwerte vom 
15.02.2023 folgendes verordnet: 

§ 1 

Verkaufsstellen dürfen  

am Sonntag, dem 10.09.2023, aus Anlass des „Schwerter Pannekaukenfestes“ 

in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein.  

§ 2 

Diese Regelung ist beschränkt auf die in beiliegendem Plan (Anlage 3) der Satzung näher bezeichneten 
Fläche.  

§ 3 

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen der §§ 1 und 2  
Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält.  

2. Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 13 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten mit 
einer Geldbuße bis zu 500,00 Euro geahndet werden.  

 

§ 4 

Diese Verordnung tritt am 10.09.2023 in Kraft.  

 

Schwerte, den 20.02.2023 
Stadt Schwerte als örtliche Ordnungsbehörde  

 
gez. 
Dimitrios Axourgos 
Bürgermeister 
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- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG - 

 

Die vorstehende Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt Schwerte vom 
20.02.2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung NRW beim Zustandekommen dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von 
sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht  

    durchgeführt, 

b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

    Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Die vorstehende Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt Schwerte vom 
20.02.2023 stimmt mit dem am 15.02.2023 gefassten Beschluss des Rates überein. 

 

Ich bestätige, dass gemäß § 7 Abs. 4 und Abs. 6 Buchstabe b der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen i.V.m. § 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 

 

Schwerte, den 20.02.2023 

 
 
gez. 
Dimitrios Axourgos 
Bürgermeister 
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 Bekanntmachung 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt Schwerte 

vom 20.02.2023 
 

Aufgrund des § 6 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung von 16.11.2006 (GV. NRW S. 516) in der zurzeit geltenden 
Fassung, in Verbindung mit den §§ 25 ff. des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbe-
hörden (Ordnungsbehördengesetz – OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV. 
NRW S. 528) in der zurzeit geltenden Fassung wird durch Beschluss des Rates der Stadt Schwerte vom 
15.02.2023 folgendes verordnet: 

 

§ 1 

Verkaufsstellen dürfen  

am Sonntag, dem 22.10.2023, aus Anlass der „Schwerter Herbstkirmes“ 

in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet sein.  

§ 2 

Diese Regelung ist beschränkt auf die in beiliegendem Plan (Anlage 3) der Satzung näher bezeichneten 
Fläche.  

§ 3 

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen der §§ 1 und 2  
Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält.  

2. Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 13 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten mit 
einer Geldbuße bis zu 500,00 Euro geahndet werden.  

 

§ 4 

Diese Verordnung tritt am 22.10.2023 in Kraft.  

 

Schwerte, den 20.02.2023 
Stadt Schwerte als örtliche Ordnungsbehörde  

 

gez. 
Dimitrios Axourgos 
Bürgermeister 
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- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG - 

 

Die vorstehende Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt Schwerte vom 
20.02.2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung NRW beim Zustandekommen dieser ordnungsbehördlichen Verordnung nach Ablauf von 
sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht  

    durchgeführt, 

b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

    Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Die vorstehende Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt Schwerte vom 
20.02.2023 stimmt mit dem am 15.02.2023 gefassten Beschluss des Rates überein. 

 

Ich bestätige, dass gemäß § 7 Abs. 4 und Abs. 6 Buchstabe b der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen i.V.m. § 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 

 

Schwerte, den 20.02.2023 

 
 
gez. 
Dimitrios Axourgos 
Bürgermeister 
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 Bekanntmachung 
 

Richtlinie zur Förderung von Stecker-Solargeräten bzw.  
Balkon-Solarmodulen in Schwerte 

 

Präambel 

Der fortschreitende Klimawandel erfordert Maßnahmen des Klimaschutzes. In Ergänzung der bisheri-
gen Anstrengungen verfolgt die Stadtverwaltung Schwerte mit dem vorliegenden Förderprogramm das 
Ziel, die Erzeugung und Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen zu erhöhen, um die CO2 
- Emissionen im Stadtgebiet zu reduzieren. Das Förderprogramm fügt sich dabei in die Maßnahmen 
zum Klimaschutz ein und soll einen weiteren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele der Stadt Schwerte 
leisten.  

Der Regionalverband Ruhr führt im Rahmen des Kooperationsprojektes "Klimafit.Ruhr" gemeinsam 
mit dem Handwerk Region Ruhr und 29 Kommunen zahlreiche Maßnahmen durch, um die Energie-
wende in der Region voran zu bringen und zur Einhaltung der Vorgaben des Pariser Abkommens zum 
Klimaschutz beizutragen.  
Die vorliegende Förderrichtlinie stellt eine dieser konkreten Klimaschutz-Maßnahmen dar und gehört 
zum Projektbaustein "Solarmetropole Ruhr", in dem das Thema "Solarenergie" intensiv bearbeitet wird. 
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier: https://solarmetropole.ruhr/ 

 
1. Zuwendungszweck 

Ziel der Zuwendung ist, durch die vermehrte Verwendung von Stecker-Solargeräten bzw. Balkon-So-
larmodulen den Einsatz von Erneuerbaren Energien innerhalb der Stadt Schwerte zu erhöhen und damit 
einen lokalen Beitrag zum Klimaschutz und zur Verringerung von Treibhausgasemissionen zu leisten. 
Dabei liegt der besondere Schwerpunkt auf der Zielgruppe „Zwei- und Mehrfamilienhausbewohner*in-
nen“. Ausdrücklich nicht gefördert werden Einfamilienhausbewohner*innen. 

2. Gegenstand der Förderung 

In Wohneinheiten von Zwei- und Mehrfamilienhäusern wird die Installation von neuen steckbaren 
Stromerzeugungsgeräten (sogenannte Balkonmodule oder Stecker-Solar-Geräte) gefördert. Gemäß der 
Verbraucherzentrale NRW werden darunter Solarmodule mit bis zu 600 Watt Leistung (Abgabeleistung 
des Wechselrichters) und einem Wechselrichter verstanden, die an einen Stromkreis angeschlossen wer-
den.  
Ein Zweifamilienhaus besteht aus zwei, ein Mehrfamilienhaus aus mindestens drei Wohneinheiten. Für 
eine Wohneinheit ist dabei wesentlich, dass die Räume eine von anderen Räumen eindeutig baulich 
getrennte, in sich abgeschlossene Einheit bilden und einen eigenen Zugang aufweisen. Außerdem ist 
erforderlich, dass die für die Führung eines selbständigen Haushalts notwendigen Nebenräume (zum 
Beispiel Bad) vorhanden sind. Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses.  
Stecker-Solargeräte sind für Einfamilienhäuser nur in plausibel begründeten Ausnahmefällen förderfä-
hig, wenn diese die Fördervoraussetzungen erfüllen. 

3. Antragsberechtigte  

Antragsberechtigt sind natürliche Personen, die Vermieter*in, Mieter*in oder Eigentümer*in einer 
Wohneinheit in einem Zwei- oder Mehrfamilienhaus innerhalb von Schwerte sind.  

 

 

https://solarmetropole.ruhr/
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4. Förderungsvoraussetzungen 

• Bei Gebäuden, die als Kulturdenkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes eingestuft sind, ist der 
Nachweis einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung zu erbringen. 

• Es werden nur Geräte mit einem Nachweis in Form einer Eigenerklärung/Konformitätserklärung 
des Herstellers/Verkäufers über die Erfüllung der gesetzlichen und normativen Anforderungen zur 
Produktsicherheit (z. B. CE-Kennzeichnung, Netzanschlussnorm 4105, DGS-Sicherheitsstandard) 
gefördert. 

• Es werden nur Geräte gefördert, die an einem geeigneten Standort montiert bzw. aufgestellt werden. 
Das sind Standorte, die von einem Großteil der täglichen direkten Sonneneinstrahlung erreicht wer-
den. Nur dann fällt der Energieertrag so hoch aus, dass sich die Nutzung eines Geräts finanziell 
lohnt. Dafür müssen die Solarmodule nach Westen, Süden oder Osten ausgerichtet und weitestge-
hend frei von Verschattung (durch Vegetation, Gebäude) sein.  

• Je Antragsteller*in und je Wohneinheit wird nur ein Gerät gefördert. 
• Stecker-Solargeräte werden für Einfamilienhäuser nur dann ausnahmsweise gefördert, wenn das 

Dach des Gebäudes nachweislich nicht für eine Photovoltaik-Anlage geeignet ist. 
• Ein Foto der Anwendung des Steckersolargeräts und nach erster Nutzung des Geräts Teilnahme an 

der Befragung (zur Befragung hier klicken). Diese werden anonymisiert im Rahmen von Klima-
fit.Ruhr als umgesetztes Beispiel auf der Internetseite sowie dem Facebook Auftritt des Projektes 
und der Stadt Schwerte veröffentlicht. 
 

5. Förderungsausschlüsse: 

Nicht förderungsfähig sind: 

a) Geräte, welche vor dem Erhalt des Bewilligungsbescheids gekauft wurden. 
b) Anträge, die nach dem 31.12.2023 eingereicht werden. 
c) Geräte, die an einem ungeeigneten Standort montiert bzw. aufgestellt werden. Das sind Stand-

orte, die von einem Großteil der täglichen direkten Sonneneinstrahlung nicht erreicht werden. 
Das ist der Fall bei Modulen, die nach Norden, Nordosten oder Nordwesten ausgerichtet  
und/oder (beispielsweise durch Gebäude, Vegetation) verschattet sind. 

d) Umsetzungsorte, denen planungs- oder baurechtliche Belange oder der Denkmalschutz entge-
genstehen, 

e) Geräte für Einfamilienhäuser, es sei denn das Dach des Gebäudes ist nachweislich nicht für eine 
Photovoltaik-Anlage geeignet. 

f) Geräte an ausschließlich gewerblich genutzten Gebäuden und Gebäudeteilen, 
g) Anträge von Mitarbeiter*innen aller Projektpartner, die unmittelbar als Ansprechpartner*in im 

Projekt „Klimafit.Ruhr“ eingebunden sind sowie deren Haushaltsangehörige. 
 

6. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

Der Zuschuss beträgt 100,00 Euro je Wohnung, die mit einem Stecker-Solargerät bzw. Balkon-Solar-
modul ausgerüstet wird, unabhängig davon, wie viele Module betrieben werden, wobei maximal bis zu 
600 Watt Leistung (Abgabeleistung des Wechselrichters) einzuhalten ist. 

7. Vorrang anderer Förderungsmittel/Obergrenze der Förderung 

Die Fördermittel dürfen mit Fördermitteln anderer Behörden und Institutionen kumuliert werden, sofern 
diese das zulassen. Andere Fördermittel sind vorrangig auszuschöpfen. Die Höhe der gesamten Förde-
rungsmittel darf insgesamt 50 % der Gesamtkosten nicht überschreiten. 

8. Antrags- und Bewilligungsverfahren 

Vordrucke für Förderanträge sind online im Service-Portal der Stadt Schwerte, auf der Webseite der 
Stadt Schwerte www.schwerte.de (Navigation: „Wirtschaft, Planen & Bauen, Verkehr“ im Bereich „Kli-
maschutz“) sowie im Rathaus (Planungsamt, Rathausstraße 31, 58239 Schwerte) erhältlich. 

https://www.regionalumfragen.ruhr/befragungen/UE_246_290322_1210/index.php?RVRSESS=n9uoq44o74kk71iq9imrpqjjt5
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Der Förderantrag ist von den Antragsberechtigten digital oder schriftlich bei der Stadt Schwerte im Ser-
vice-Portal oder unter oben genannter Anschrift und unter Verwendung des vorgeschriebenen Antrags-
vordruckes zu stellen.  
Die Stadt Schwerte entscheidet über die vorliegenden Anträge in der Reihenfolge des Antragseinganges 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel nach pflichtgemäßem Ermessen unter An-
wendung dieser Richtlinie.  
Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines Zuschusses besteht nicht. 
Über den Antrag wird durch schriftlichen Bescheid entschieden. Dieser kann mit Bedingungen und Auf-
lagen versehen werden. Für die Bewilligung muss der Antrag vollständig eingereicht werden. Die Be-
willigung erfolgt unter Vorbehalt der Durchführung der dem Antrag zugrunde liegenden Maßnahmen 
und Einreichen der Kosten-/Leistungsnachweise. 

Die Bewilligung von Zuwendungen nach dieser Richtlinie ersetzt keine eventuell für die Maßnahme 
erforderlichen Genehmigungen oder Erlaubnisse. Die Stadt Schwerte übernimmt keine Haftung für jed-
wede Schäden im Zusammenhang mit der Planung, der Anbringung oder dem Betrieb des Geräts. 

9. Leistungsnachweise und Fristen 

Als Leistungsnachweis müssen folgende Unterlagen spätestens sechs Monate nach Erteilung der Bewil-
ligung beim Planungsamt der Stadt Schwerte eingereicht werden:  

• Teilnahme an der Befragung nach erster Nutzung des Geräts (zur Befragung hier klicken),  
• eine Kopie der Rechnung über das angeschaffte Gerät,  
• gegebenenfalls denkmalschutzrechtliche Genehmigung, 
• ein Foto des montierten Stecker-Solargeräts bzw. Balkon-Solarmoduls, 
• eine Kopie des Nachweises über die Erfüllung der gesetzlichen und normativen Anforderungen 

zur Produktsicherheit (z. B. CE-Kennzeichnung aus dem Datenblatt des Geräts, Eigenerklä-
rung/Konformitätserklärung des Herstellers bzw. Verkäufers zur Netzanschlussnorm 4105 oder 
Bestätigung des DGS-Sicherheitsstandards) 

Sind die genannten Fristen nicht einzuhalten, ist ein schriftlicher Antrag auf Fristverlängerung mit nach-
vollziehbarer, plausibler Begründung für die Verzögerung bei der Stadt Schwerte einzureichen, die im 
Einzelfall über eine Fristverlängerung nach billigem Ermessen entscheidet.  

Die Stadt Schwerte behält sich das Recht vor, zusätzliche Unterlagen anzufordern und die Verwendung 
vor Ort zu besichtigen bzw. durch beauftragte Dritte überprüfen zu lassen.  

10.  Auszahlung 

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Prüfung der gemäß dieser Richtlinie unter "9. Leistungs-
nachweise und Fristen" vorzulegenden Unterlagen auf der Grundlage des Bewilligungsbescheides durch 
das Planungsamt der Stadt Schwerte.  

11.  Rückforderung von Zuschüssen 

Die Stadt Schwerte behält sich vor, Zuschüsse nebst Zinsen zurückzufordern, wenn diese nicht dem 
Zuwendungszweck entsprechend verwendet wurden.  

12.  Inkrafttreten 

Die Richtlinie tritt am 15.03.2023 in Kraft. 

Die Förderrichtlinie gilt zunächst bis 31.12.2023. Sofern das Förderprogramm in den Folgejahren wei-
tergeführt wird, gilt diese Richtlinie weiter. Ansonsten endet ihre Gültigkeit mit vollständiger Ausschöp-
fung der Fördermittel oder zum vorgenannten Datum.  

 

https://www.regionalumfragen.ruhr/befragungen/UE_246_290322_1210/index.php?RVRSESS=n9uoq44o74kk71iq9imrpqjjt5
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Die Stadt Schwerte kann diese Förderrichtlinie an veränderte Fördersituationen sowie jederzeit an ver-
änderte rechtliche Grundlagen anpassen. Außerdem sind jederzeit Änderungen zur Behebung von Aus-
legungsproblemen sowie zur Schließung von Regelungslücken möglich.  

 
Es gelten die jeweils aktuellen Förderrichtlinien. Diese werden auf den Internetseiten der Stadt Schwerte 
bekanntgegeben.  

 

 

 

Anhang: 

Weiterführende Informationen zu Stecker-Solargeräten bzw. Balkon-Solarmodulen: 

VDE-Norm: https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/tar/tar-niederspannung/erzeugungsanlagen-
steckdose  

Verbraucherzentrale: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/ste-
ckersolar-solarstrom-vom-balkon-direkt-in-die-steckdose-44715     

Marktübersicht geeigneter Geräte: https://www.pvplug.de/marktuebersicht/ 

Informationsflyer der Deutschen Gesellschaft für Solarenergie e.V. (DGS): 

https://www.dgs.de/fileadmin/bilder/Dokumente/SolarRebell-Flyer.pdf  

RVR-Solardachkataster: https://www.rvr.ruhr/themen/oekologie-umwelt/startseite-klima/solardachka-
taster/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/tar/tar-niederspannung/erzeugungsanlagen-steckdose
https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/tar/tar-niederspannung/erzeugungsanlagen-steckdose
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/steckersolar-solarstrom-vom-balkon-direkt-in-die-steckdose-44715
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/steckersolar-solarstrom-vom-balkon-direkt-in-die-steckdose-44715
https://www.pvplug.de/marktuebersicht/
https://www.dgs.de/fileadmin/bilder/Dokumente/SolarRebell-Flyer.pdf
https://www.rvr.ruhr/themen/oekologie-umwelt/startseite-klima/solardachkataster/
https://www.rvr.ruhr/themen/oekologie-umwelt/startseite-klima/solardachkataster/
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- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG – 
 

 
Die vorstehende Satzung der Stadt Schwerte über die Richtlinie zur Förderung von Stecker-Solargeräten 
bzw. Balkon-Solarmodulen in Schwerte wird hiermit öffentlich als Satzung bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung NRW beim Zustandekommen dieses Satzungsbeschlusses nach Ablauf von sechs Monaten 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Ich bestätige, dass gemäß §7 Abs. 4 und Abs. 6 Buchstabe b der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen i.V.m. §2 BekanntmVO verfahren worden ist.  
 
Schwerte, 17.02.2023 
Der Bürgermeister 
 

gez. 
Axourgos 
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 Bekanntmachung 
 

Richtlinie zur Förderung von Photovoltaik-Anlagen in Schwerte 

 
Präambel 

 
Der fortschreitende Klimawandel erfordert Maßnahmen des Klimaschutzes. In Ergänzung der bisheri-
gen Anstrengungen verfolgt die Stadtverwaltung Schwerte mit dem vorliegenden Förderprogramm das 
Ziel, die Erzeugung und Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen zu erhöhen, um die CO2 
- Emissionen im Stadtgebiet zu reduzieren. Das Förderprogramm fügt sich dabei in die Maßnahmen 
zum Klimaschutz ein und soll einen weiteren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele der Stadt Schwerte 
leisten.  
 
Der Regionalverband Ruhr führt im Rahmen des Kooperationsprojektes "Klimafit.Ruhr" gemeinsam 
mit dem Handwerk Region Ruhr und 29 Kommunen zahlreiche Maßnahmen durch, um die Energie-
wende in der Region voran zu bringen und zur Einhaltung der Vorgaben des Pariser Abkommens zum 
Klimaschutz beizutragen.  
Die vorliegende Förderrichtlinie stellt eine dieser konkreten Klimaschutz-Maßnahmen dar und gehört 
zum Projektbaustein "Solarmetropole Ruhr", in dem das Thema "Solarenergie" intensiv bearbeitet wird. 
Weitere Informationen finden Sie hier: https://solarmetropole.ruhr/  

1. Zuwendungszweck 

Ziel der Zuwendung ist, durch die Installation von neuen Photovoltaik-Anlagen den Einsatz von Erneu-
erbaren Energien innerhalb der teilnehmenden Kommunen voran zu bringen und einen lokalen Beitrag 
zum Klimaschutz sowie zur Verringerung von Treibhausgasemissionen zu leisten.  

2. Gegenstand der Förderung 

Die Errichtung von neuen Photovoltaik-Anlagen ab einer Modulfläche von 10 m² für selbstgenutzte, 
bestehende und/oder neu zu errichtende Ein, Zwei- oder Mehrfamilienhäuser im Stadtgebiet von 
Schwerte wird mit Zuschüssen gefördert.  

3. Antragsberechtigte  

Antragsberechtigt sind natürliche Personen, die Eigentümer*in von Ein, Zwei- oder Mehrfamilienhäu-
sern innerhalb des Stadtgebietes von Schwerte sind.  

4. Förderungsvoraussetzungen 
 

• Bau und Installation der Photovoltaik-Anlage durch ein Fachunternehmen.  
• Einhaltung der technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers vor Ort. 
• Beantragung der Förderung vor Beginn der Maßnahme bei der Stadt Schwerte. Als Vorhabenbeginn 

gilt der Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen, Planungsarbeiten gelten nicht als Be-
ginn der Maßnahme.  

• Je Antragsteller*in und je Gebäude wird nur eine Photovoltaik-Anlage gefördert. 
• Foto(s) der fertig gestellten Photovoltaik-Anlage und nach Inbetriebnahme Teilnahme an der Be-

fragung (zur Befragung hier klicken). Diese werden anonymisiert im Rahmen von Klimafit.Ruhr 
als umgesetztes Beispiel auf der Internetseite sowie dem Facebook Auftritt des Projektes und der 
Stadt Schwerte veröffentlicht. 
 
 
 
 

https://solarmetropole.ruhr/
https://www.regionalumfragen.ruhr/befragungen/UE_244_290322_1039/index.php?RVRSESS=n9uoq44o74kk71iq9imrpqjjt5
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5. Förderungsausschlüsse 

Nicht förderungsfähig sind: 
a) Eigenleistungen. 
b) Erweiterungen von bereits bestehenden Photovoltaik-Anlagen. 
c) Gepachtete, gemietete, geleaste oder gebrauchte Photovoltaik-Anlagen. 
d) Anträge, welche nach dem 31.12.2023 eingereicht werden. 
e) Maßnahmen, denen planungs- oder baurechtliche Belange entgegenstehen. 
f) Maßnahmen, mit deren Ausführung vor Erteilung eines Bewilligungsbescheides begonnen 

worden ist. 
g) Mitarbeiter*innen aller Projektpartner, die unmittelbar als Ansprechpartner*in im Projekt Kli-

mafit.Ruhr eingebunden sind sowie deren Haushaltsangehörige. 
 

6. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

Der Zuschuss beträgt 500,00 Euro. 

7. Vorrang anderer Förderungsmittel/Obergrenze der Förderung 

Die Fördermittel dürfen mit Fördermitteln anderer Behörden und Institutionen kumuliert werden, sofern 
diese das zulassen. Andere Fördermittel sind vorrangig auszuschöpfen. Die Höhe der gesamten Förde-
rungsmittel darf insgesamt 50 % der Gesamtkosten nicht überschreiten.  

8. Antrags- und Bewilligungsverfahren 

Vordrucke für Förderanträge sind online im Service-Portal der Stadt Schwerte, auf der Webseite der 
Stadt Schwerte www.schwerte.de (Navigation: „Wirtschaft, Planen & Bauen, Verkehr“ im Bereich „Kli-
maschutz“) sowie im Rathaus (Planungsamt, Rathausstraße 31, 58239 Schwerte) erhältlich. 
Der Förderantrag ist von den Antragsberechtigten digital oder schriftlich bei der Stadt Schwerte im Ser-
vice-Portal oder unter oben genannter Anschrift und unter Verwendung des vorgeschriebenen Antrags-
vordruckes sowie Beifügung der dort aufgeführten Unterlagen zu stellen. Die Stadt Schwerte behält sich 
vor, zusätzliche Unterlagen anzufordern.  
Die Stadt Schwerte entscheidet über die vorliegenden Anträge in der Reihenfolge des Antragseinganges 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel nach pflichtgemäßem Ermessen unter An-
wendung dieser Richtlinie.  
Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines Zuschusses besteht nicht. 
Über den Antrag wird durch schriftlichen Bescheid entschieden. Dieser kann mit Bedingungen und Auf-
lagen versehen werden. Für die Bewilligung muss der Antrag vollständig eingereicht werden. Die Be-
willigung erfolgt unter Vorbehalt der Durchführung der dem Antrag zugrunde liegenden Maßnahmen 
und Einreichen der Kosten-/Leistungsnachweise. 
Die Bewilligung von Zuwendungen nach dieser Richtlinie ersetzt keine eventuell für die Maßnahme 
erforderlichen Genehmigungen oder Erlaubnisse. Die Stadt Schwerte übernimmt keine Haftung für jed-
wede Schäden im Zusammenhang mit der Planung, der Errichtung, dem Betrieb oder der Durchführung 
der geförderten Anlage. 

9. Leistungsnachweise und Fristen 

Die Anlage muss spätestens zwölf Monate nach Zuschussbewilligung funktionsfähig in Betrieb sein.  
Der/die Förderempfänger*in hat bis zum Ende der oben genannten Frist  

• ein vom Fachunternehmen bestätigtes Formblatt über die ordnungsgemäße sichere Inbetrieb-
nahme gemäß gültiger Normen und Regelwerke (Inbetriebnahmeprotokoll),  

• den Kostennachweis mit Angaben zur Leistung der Anlage (kWpeak), der Art der Module und 
der Modulfläche (m²) für die Installation der Anlage sowie 

• Foto(s) der fertig gestellten Photovoltaik-Anlage  
vorzulegen und an der Befragung (zur Befragung hier klicken) teilzunehmen.  

http://www.schwerte.de/
https://www.regionalumfragen.ruhr/befragungen/UE_244_290322_1039/index.php?RVRSESS=n9uoq44o74kk71iq9imrpqjjt5
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Ist diese Frist nicht einzuhalten, ist ein schriftlicher Antrag auf Fristverlängerung mit nachvollziehbarer, 
plausibler Begründung für die Verzögerung bei der Stadt Schwerte einzureichen, die im Einzelfall über 
eine Fristverlängerung nach billigem Ermessen entscheidet.  
Die Stadt Schwerte behält sich das Recht vor, die fertig gestellte Anlage vor Ort zu besichtigen bzw. 
durch beauftragte Dritte überprüfen zu lassen.  

10.  Auszahlung 

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Photovoltaik-An-
lage und erfolgter Prüfung der gemäß dieser Richtlinie unter "9. Leistungsnachweise und Fristen" vor-
zulegenden Unterlagen auf der Grundlage des Bewilligungsbescheides durch das Planungsamt der Stadt 
Schwerte.  

11.  Rückforderung von Zuschüssen 

Die Stadt Schwerte behält sich vor, die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung zu überprüfen 
und Zuschüsse nebst Zinsen zurückzufordern, wenn 

• diese nicht dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet wurden oder 
• wenn die geförderte Anlage innerhalb eines Zeitraumes von weniger als zehn Jahren nach Fer-

tigstellung demontiert, stillgelegt oder anderweitig zweckentfremdet wird. Dieses ist der Stadt 
Schwerte unverzüglich unaufgefordert mitzuteilen. 
 

12.  Inkrafttreten 

Die Richtlinie tritt am 15.03.2023 in Kraft. 
Die Förderrichtlinie gilt zunächst bis 31.12.2023. Sofern das Förderprogramm in den Folgejahren wei-
tergeführt wird, gilt diese Richtlinie weiter. Ansonsten endet ihre Gültigkeit mit vollständiger Ausschöp-
fung der Fördermittel oder zum vorgenannten Datum.  
Die Stadt Schwerte kann diese Förderrichtlinie an veränderte Fördersituationen sowie jederzeit an ver-
änderte rechtliche Grundlagen anpassen. Außerdem sind jederzeit Änderungen zur Behebung von Aus-
legungsproblemen sowie zur Schließung von Regelungslücken möglich.  
Es gelten die jeweils aktuellen Förderrichtlinien. Diese werden auf den Internetseiten der Stadt Schwerte 
bekanntgegeben.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   77 

- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG – 

Die vorstehende Satzung der Stadt Schwerte über die Richtlinie zur Förderung von Photovoltaik-Anla-
gen in Schwerte wird hiermit öffentlich als Satzung bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung NRW beim Zustandekommen dieses Satzungsbeschlusses nach Ablauf von sechs Monaten 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Ich bestätige, dass gemäß §7 Abs. 4 und Abs. 6 Buchstabe b der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen i.V.m. §2 BekanntmVO verfahren worden ist.  
 
Schwerte, 17.02.2023 
Der Bürgermeister 
 

gez. 
Axourgos 
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